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Dr. Carsten Brodesser I MdB                                                                             Berlin Aktuell 05. KW I 2020 

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

Vor 75 Jahren wurden die letzten Überlebenden des Konzentrationslagers Auschwitz durch die Rote Armee 

befreit. Die Erinnerung an das unfassbare Leid und die systematische Ermordung so vieler Menschen 

beschämt und erschüttert uns bis heute zutiefst.  

Konrad Adenauer und seine Mitstreiter waren sich bei der Gründung von CDU und CSU nach 1945 einig, 

dass die Würde jedes einzelnen Menschen nie wieder in dieser Weise verletzt werden darf. Diese 

Grundüberzeugung begleitete von Anfang an auch die Aussöhnung mit Israel. Daher war  es für uns eine 

wichtige Geste der Versöhnung und Auftrag zugleich, dass der israelische Präsident Reuven Rivlin zum 

Gedenken am 27. Januar 1945 im Bundestag gesprochen hat. Parallel dazu gibt es eine Ausstellung im 

Bundestag, die vor allem die vielen jungen Besucher für das Thema sensibilisieren soll, gegen die 

zunehmenden antisemitischen Äußerungen, vor allem auch in den sozialen Netzwerken, Stellung zu 

beziehen. 

Wir als Union stehen für ein entschlossenes Handeln gegen jede Form des Antisemitismus und 

Rechtsextremismus. Es ist unsere Pflicht und Verantwortung – heute mehr denn je - jüdisches Leben in 

Deutschland zu ermöglichen und zu schützen. 

 

I. Die politische Lage in Deutschland 

 

Investitionen in unsere Infrastruktur erhöhen und beschleunigen. 

In dieser Wahlperiode stellen wir als Bund Rekordmittel für Investitionen in unsere Infrastruktur bereit, 
auch wenn dafür in manchen Bereichen Länder und Kommunen zuständig sind: für Schienen, Straßen 
und Wasserstraßen, für die Digitalisierung der Schulen und für schnelles Internet, für Kitas, für den 
sozialen Wohnungsbau, für den öffentlichen Nahverkehr in Kommunen, für kommunale Einrichtungen 
wie Schwimmbäder und Sporthallen. 

An vielen Baustellen im Land merken die Bürger, dass zwar investiert wird, aber manches nur langsam 
in Gang kommt. Daher beschließen wir ein weiteres Gesetz zur Planungsbeschleunigung, damit 
Ersatzneubauten und 12 große Schienen- und Wasserstraßenprojekte schneller realisiert werden 
können. Zudem erhöhen wir für den schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr die 
Bundesmittel: ab 2021 auf eine Milliarde, ab 2025 auf zwei Milliarden Euro pro Jahr. Das ist ein 
konkreter Beitrag zum Klimaschutz. 

 

 
II. Die Woche im Parlament  

 
Gesetz zur Vereinheitlichung des Energieeinsparrechts für Gebäude. Ziel dieses Gesetzentwurfs, 
den wir in erster Lesung beraten, ist die Vereinfachung und Entbürokratisierung des 
Energieeinsparrechts für Gebäude. So werden bisherige Gesetze und Verordnungen in einem neuen 
Gesetz gebündelt. Für die Errichtung neuer Gebäude soll künftig ein einheitliches Anforderungssystem 
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gelten. Es wird der Ansatz verfolgt, den Energiebedarf eines Gebäudes durch einen effizienten 
baulichen Wärmeschutz gering zu halten und den verbleibenden Energiebedarf zunehmend durch 
erneuerbare Energien zu decken. Zudem werden mit dem Gesetz die im Rahmen des Klimapakets 
getroffenen Vereinbarungen rechtlich umgesetzt, wonach in Gebäuden, in denen eine 
klimafreundlichere Wärmeerzeugung möglich ist, der Einbau von Ölheizungen ab 2026 nicht mehr 
gestattet ist. 

Gesetz zur Verbesserung der Hilfen für Familien bei Adoption (Adoptionshilfe-Gesetz). Mit dem 
Gesetzentwurf, den wir in erster Lesung beraten, wollen wir das Gelingen von Adoptionen fördern. Ziel 
ist es, die Rahmenbedingungen bei Adoptionen zu verbessern, damit adoptierte Kinder in einem 
förderlichen Umfeld aufwachsen und sich gut entwickeln können. Dafür bedarf es einer langfristigen 
und fachlich fundierten Beratung und Unterstützung aller an der Adoption Beteiligten. Diese soll durch 
eine eingehende Beratung vor der Adoption durch eine Adoptionsvermittlungsstelle und die 
Einführung eines Rechtsanspruchs auf nachgehende Begleitung gewährleistet werden. Darüber hinaus 
soll der offene Umgang mit Adoptionen unterstützt werden. Zu diesem Zweck sollen 
Adoptionsvermittlungsstellen die Adoptiveltern unter Berücksichtigung aller Umstände dazu 
ermutigen, offen mit dem Kind über die Adoption zu sprechen. Des Weiteren werden künftig 
unbegleitete Adoptionen aus dem Ausland untersagt. Internationale Adoptionen sollen immer von 
einer Fachstelle begleitet werden und Schutzstandards gelten. In familiengerichtlichen Verfahren sollen 
fachliche Äußerungen in Zukunft immer nur durch eine Adoptionsvermittlungsstelle erfolgen. 

Kultur in ländlichen Räumen stärken – Teilhabe ermöglichen. Eine kulturelle Grundversorgung 
gehört zur regionalen Daseinsvorsorge. Insbesondere strukturschwache Regionen sind hier vor große 
Herausforderungen gestellt. Mit unserem Antrag wollen wir die Kulturarbeit außerhalb der Metropolen 
stärken sowie die Angleichung der Lebensverhältnisse fördern. Ausgehend von einer Anhörung des 
Kulturausschusses zu diesem Thema fordern wir die Fortsetzung und Stärkung bereits erfolgreicher 
Programme wie etwa der Kulturstiftung des Bundes, des Denkmalschutzsonderprogramms oder die 
Stärkung von „dritten Orten“ wie Bibliotheken und soziokulturelle Zentren. Zudem soll „Invest-Ost“ zu 
einem gesamtdeutschen Programm ausgeweitet und ein neues Zukunftsprogramm Kino aufgelegt 
werden. 

Jahreswirtschaftsbericht 2020 und Jahresgutachten 2019/20 des Sachverständigenrates zur 

Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Wir debattieren über den 
Jahreswirtschaftsbericht 2020, der dem Kabinett am 29. Januar vorgelegt wird, und über das 
Jahresgutachten des Sachverständigenrates. Dieses Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass sich die 
deutsche Wirtschaft konjunkturell im Abschwung befindet. Von einer breiten und tiefgehenden 
Rezession sei jedoch nicht auszugehen. Das reale BIP wuchs im zurückliegenden Jahr nach Prognose des 
Sachverständigenrates um 0,5 %. Die Sachverständigen halten ein zusätzliches Konjunkturpaket nicht 
für notwendig. Nach ihrem Urteil lässt die Schuldenbremse einen ausreichenden Spielraum für eine 
Erhöhung der öffentlichen Investitionen. Herausforderungen für die heimische Volkswirtschaft werden 
insbesondere in der schwachen Produktivität gesehen, die sich durch demografischen Wandel, einem 
verhaltenen Einsatz neuer Technologien, eine geringe Unternehmensdynamik sowie eine schwache 
Investitionstätigkeit begründe. Das Gutachten belegt, dass die am sogenannten Gini-Koeffizienten 
gemessene Einkommensungleichheit seit dem Jahr 2005 nicht signifikant gestiegen ist, obwohl 
Zuwanderung vor allem in die unteren Einkommensbereichen stattgefunden habe. Darüber hinaus 
nennen die Gutachter Maßnahmen zur Förderung von Forschung und Innovation sowie zur Steigerung 
von privaten und öffentlichen Investitionen. 

Drittes Gesetz zur Änderung des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes. In zweiter und dritter 
Lesung beschließen wir die Reform des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes, mit dem der Bund 
den Bau und den Ausbau des schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs fördert. Dazu 
werden in den Jahren 2020 und 2021 zusammen eine Milliarde Euro gegenüber 2019 mehr 
bereitgestellt. Ab 2021 steigen die Investitionsmittel auf eine Milliarde jährlich, für 2025 ist eine 
Erhöhung auf zwei Milliarden Euro mit anschließender Dynamisierung um jährlich 1,8 Prozent 
vorgesehen. Um kurz- und mittelfristige Ziele des Klimaschutzes zu erreichen, werden neue 
Fördervorhaben aufgenommen. 

Fünftes Gesetz zur Änderung des Regionalisierungsgesetzes. In zweiter und dritter Lesung 
beschließen wir die Reform des Regionalisierungsgesetzes. Auf Grundlage dieses Gesetzes erhalten die 
Länder einen Anteil aus dem Steueraufkommen des Bundes, der insbesondere zur Finanzierung des 
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Schienenpersonennahverkehrs zu verwenden ist. Mit der Reform werden diese finanziellen Mittel in 
den Jahren 2020 bis 2023 erhöht und anschließend dynamisiert. Insgesamt erhöhen sich die 
Regionalisierungsmittel mit dem Gesetzentwurf über die Jahre 2020 bis 2031 addiert um ca. 5,2 
Milliarden Euro. 

Gesetz zur Errichtung der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Das Gesetz schafft in 
zweiter und dritter Lesung eine Grundlage für die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt. 
Geregelt werden unter anderem Rechtsform, Stiftungszweck, die Organe der Stiftung und deren 
Vermögen. Die Stiftung wird dazu beitragen, bürgerschaftliches Engagement und Ehrenamt 
insbesondere in strukturschwachen und ländlichen Räumen zu stärken und zu fördern. Hierzu soll die 
Stiftung unter anderem Serviceangebote und Informationen bei der Organisationsentwicklung für 
bürgerschaftliches und ehrenamtliches Engagement bereitstellen. Der jährliche Finanzbedarf der 
Stiftung wird auf 30 Mio. Euro geschätzt. 

Gesetz zur weiteren Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren im 

Verkehrsbereich. Mit dem Gesetz, das wir in zweiter und dritter Lesung beschließen, sollen Planungs- 
und Genehmigungsverfahren im Verkehrsbereich weiter beschleunigt werden. Dazu werden etwa die 
Planungsverfahren für Ersatzneubauten verschlankt. In Folge dieser Anpassungen sind bestimmte 
Ersatzneubauten künftig gänzlich von einer Genehmigungspflicht befreit. Darüber hinaus werden die 
Kommunen von Finanzierungsbeiträgen nach dem Eisenbahnkreuzungsgesetz entlastet. Die neue 
Regelung trägt zur Beschleunigung der Investitionen in das Schienennetz bei und ermöglicht eine 
schnellere Realisierung von Kreuzungsbauwerken. 

Gesetze zur Vorbereitung der Schaffung von Baurecht durch Maßnahmengesetz im 

Verkehrsbereich (Maßnahmengesetzvorbereitungsgesetz). In zweiter und dritter Lesung 
beschließen wir das Gesetz zur Vorbereitung der Schaffung von Baurecht durch Maßnahmengesetz im 
Verkehrsbereich. Dies folgt den Beschlüssen des Klimaschutzprogramms der Bundesregierung. Der 
Gesetzentwurf benennt zwölf Projekte aus den Bereichen Schiene und Wasserstraße, die jeweils für 
eine Zulassung durch Maßnahmengesetz in Frage kommen. Darüber hinaus trifft er Festlegungen 
hinsichtlich Zuständigkeiten und Verfahren, die insbesondere die Bürgerbeteiligung und die 
Umweltprüfung betreffen. 

 
III. Daten und Fakten 

 

„SuperMUC-NG“ ist schnellster Supercomputer Deutschlands. Im Leibniz-Rechenzentrum in 
Garching bei München steht der schnellste Supercomputer Deutschlands. In der kürzlich aktualisierten 
Liste der 500 schnellsten Rechner der Welt, reiht sich der 2018 in Betrieb genommene, sogenannte 
„SUPERMUC-NG“ auf Platz neun ein. Die Rechenleistung des Supercomputers wird unter anderem für 
komplexe Berechnungen astrophysikalischer Modelle, Simulationen in der Hochenergiephysik oder 
auch der Medizin genutzt.  
Auch hinsichtlich der Zukunftstechnologie des Quantencomputing wurden 2019 forschungspolitische 
Weichen gestellt. Die Bundesregierung wird bis zum Ende der Legislaturperiode 650 Millionen Euro in 
die Forschung und Entwicklung von Quantentechnologie investieren. Hiervon profitieren wird auch 
eine gemeinsame Initiative der Fraunhofer-Gesellschaft und IBM, die angekündigt haben, gemeinsam 
einen Quantencomputer zu bauen. Der erste europäische Quantencomputer wird somit in 
Deutschland stehen. (Quellen: BMBF; Fraunhofer; top500.org) 
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